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Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W) 

für die Instandsetzung der Betonbauteile von Wasserbauwerken, Leistungs-

bereich (LB) 219, wurden durch den zuständigen Arbeitskreis der Arbeits-

gruppe Standardleistungsbeschreibungen im Wasserbau aufgrund notwen-

diger Anpassungen an geänderte Normen und Regelwerke überarbeitet. 

Den Gelbdruck übersende ich mit der Bitte, mir aus Ihrer Sicht eventuell er-

forderliche Ergänzungen / Änderungen bis zum 15. März 2025 zuzusenden. 

In den ZTV-W LB 219 wurden die Abschnitte Beton und Spritzbeton an die 

Neufassung der DIN 1045 mit der Berücksichtigung des BBQ-Konzepts ge-

mäß DIN 1045-1000 sowie der Regelungen zu neu verwendbaren Zementen 
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und RC-Körnungen gemäß DIN 1045-2 angepasst. 

Die ZTV-W LB 219 berücksichtigen weitere fachliche Themen wie die Rege-

lung bei Chlorideinwirkung, den Umgang mit Meerwasserbauwerken sowie 

die adiabatische Temperaturerhöhung des Betons. Für verankerte und be-

wehrte Vorsatzschalen aus Beton oder Spritzbeton wurden einheitliche Be-

messungsgrundsätze festgelegt. 

Des Weiteren wurde für Instandsetzungsprodukte unbekannter Zusam-

mensetzung die Möglichkeit eröffnet, den Nachweis der bauvertraglich ge-

forderten Merkmale und Anforderungen alternativ zu projektspezifischen 

Prüfungen auch auf Grundlage einer Erklärung durch den Hersteller zu er-

bringen. 

Der Entwurf steht auf den Webseiten des Informationszentrums Wasserbau 

(IZW) der BAW unter https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/gelbdruckver-

fahren zum Download zur Verfügung. 

Stellungnahmen können bis zum 15. März 2025 unter Nutzung des dort 

verfügbaren Word-Formulars per E-Mail an ref-ws12@bmdv.bund.de über-

mittelt werden. 

Im Auftrag 

gez. Constanze Follmann 
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